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Gemeinde Testorf-Steinfort
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bericht des Bürgermeisters

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 14.06.2012

5 Einwohnerfragestunde

6 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur 
außerplanmäßigen Auszahlung für die anteilige Rückzahlung einer 
Sonderbedarfszuweisung für den 1. BA der Vorflutleitung M14/M20

VO/09GV/2012-
030

7 Ersuchen um das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf 
Errichtung von zwei Windenergieanlagen und Demontage von zwei 
Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet "Harmshagen"

VO/09GV/2012-
032

8 Breitbandversorgung der Ortsteile Harmshagen und Testorf VO/09GV/2012-
033

9 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

10 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

11 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Vitense
Bürgermeister

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort, Nr: SI/09GV/2012/07

Sitzungstermin: Donnerstag, 27.09.2012, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sportlerheim Testorf, 23936 Testorf

1 von 54 in Zusammenstellung



Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2012-030
öffentlich

21.06.2012
Stoffregen, Brigitte

Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur 
außerplanmäßigen Auszahlung für die anteilige Rückzahlung einer 
Sonderbedarfszuweisung für den 1. BA der Vorflutleitung M14/M20
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

27.09.2012 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Eilentscheidung des Bürgermeisters zur 
außerplanmäßigen Auszahlung für die anteilige Rückzahlung der Sonderbedarfszuweisung 
in Höhe von 5.297,00 Euro für den 1. BA der Vorflutleitung M14/M20 in dem 
Produktsachkonto 55201.2331-005S zu genehmigen.
Die Deckung ist aus dem Konto 61101.4013 (Gewerbesteuer) möglich, da die bisherigen 
Einzahlungen den Planansatz in Höhe von 11.270,18 Euro überschreiten.
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Vorlage VO/09GV/2012-030 Seite: 2/2

Sachverhalt: 
Aufgrund der Dringlichkeit musste ich am 21.06.2012 von meinem Recht der Eilentscheidung 
nach § 39 (3) KV M-V Gebrauch machen.

Gemäß Hauptsatzung § 5 (2), Ziffer 2. entscheidet der Bürgermeister bei außerplanmäßigen 
Auszahlungen bis zu einer Wertgrenze von 2.000 Euro. Daher bedarf dieser Eilentscheid 
eines Beschlusses der Gemeindevertretung.

weitere Erläuterungen zum Sachverhalt lt. Anlage (Eilentscheidung vom 21.06.2012)

Finanzielle Auswirkungen:
Die Finanzrechnung des Jahres 2012 wird um 5.297,00 Euro höher belastet als geplant. Dem 
gegenüber stehen Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer.

Anlage/n:
Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 39 (3) KV M-V
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Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2012-032
öffentlich
6002.E9-07/12.st
02.08.2012
Steffen, Marleen

Ersuchen um das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf 
Errichtung von zwei Windenergieanlagen und Demontage von zwei 
Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet "Harmshagen"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

27.09.2012 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach §§ 36, 35 BauGB zum Antrag 
auf Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet 
"Harmshagen" (AZ: StALU WM-51a-5712.0.106-5453077/40.066.00/12) zum einen unter der 
Bedingung, dass die Genehmigungsbehörde die Genehmigungsfähigkeit feststellt und zum 
anderen unter folgenden Voraussetzungen: 

Der Antragsteller wird (mit Auflagen/Bedingungen im Genehmigungsbescheid) verpflichtet, 

1. die bestehenden zwei Windenergieanlagen des Typ Enercon E-40 / 6.44 auf dem 
Flurstück 66 (Flur 2, Gemarkung Harmshagen) spätestens mit Neubau der hier geplanten 
Windenergieanlagen zurückzubauen.

2. die Anlagen mit schallreduzierten Schallleistungspegel zu betreiben, damit die 
maßgeblichen Schallimmissionswerte an allen Immissionsorten eingehalten werden. 

3. die Anlagen während der astronomisch möglichen Beschattungszeiträumen 
abzuschalten, damit die zulässigen Beschattungsdauern an allen Immissionsorten 
eingehalten werden.
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Vorlage VO/09GV/2012-032 Seite: 2/3

Sachverhalt: 

Herr Jan Luttuschka plant auf den Flurstücken 69 und 72/1 der Flur 2 in der Gemarkung 
Harmshagen im Windeignungsgebiet "Harmshagen" die Errichtung von zwei 
Windenergieanlagen vom Typ Enercon  E-70 E4 mit einer Nabenhöhe von 85m und einer 
Leistung von 2,3 Megawatt. 
Im Gegenzug werden zwei Bestandsanlagen (3/4 und 4/4) an der L031 in Richtung 
Harmshagen zurückgebaut ("Repowering") [siehe auch Kurzbeschreibung: Anlage 1]

Im Rahmen des erforderlichen Genehmigungsverfahrens nach § 4 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) wird die Gemeinde Testorf-Steinfort von der zuständigen 
Genehmigungsbehörde, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg, um ihr gemeindliches Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) 
ersucht.

Die Prüfung der Gemeinde umfasst hierbei ausschließlich das Planungsrecht nach §§ 31, 33 
- 35 BauGB.

Die o.g. Anlagenstandorte befinden sich im Außenbereich, da sie weder innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles noch im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes belegen sind.

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der beantragten Windenergieanlagen 
richtet sich daher nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich).

Gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB sind Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung und 
Nutzung der Windenergie dienen, im Außenbereich privilegiert, wenn die Erschließung 
ausreichend gesichert ist und öffentliche Belang nicht entgegenstehen.

Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der L031 über das im Eigentum des Antragstellers 
befindliche Wegegrundstück (Flurstück 71/3). 

Die hier in Rede stehenden Flurstücke sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde Testorf-
Steinfort als Sonderbaufläche für Windenergieanlagen ausgewiesen [siehe auch Anlage 2]

Zudem sind sie im Eignungsgebiet Windenergieanlagen Nr. 9 "Harmshagen" des Regionalen 
Raumentwicklungsprogrammes Westmecklenburg belegen. [siehe auch Anlage 3]

Das Vorhaben entspricht daher den Darstellungen des gemeindlichen Flächennutzungs-
planes wie auch den Zielen der Raumordnung [siehe auch Anlage 3.1]
und damit schließlich den zu berücksichtigenden öffentliche Belangen.

Die Prüfung weiterer öffentlicher Belange, insbesondere der schädlichen 
Umwelteinwirkungen, ist u.a. Gegenstand des Genehmigungsverfahrens und obliegt den 
zuständigen Behörden.

Hierbei ist insoweit anzumerken, dass laut Schalltechnischem Gutachten die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen maßgeblichen Immissionsorten (IO) eingehalten 
oder unterschritten werden, wenn die Anlagen nachts mit schallreduzierten 
Schallleistungspegeln betrieben werden. [siehe auch Anlage 4]

Die vorliegende Schattenwurfprognose sagt aus, dass der zulässige Immissionswert von 30 
Stunden Beschattungsdauer pro Jahr an 37 von 66 Immissionsstandorten überschritten wird.
Der weiterhin einzuhaltende Immissionswert von 30 Minuten pro Tag wird an 33 Standorten 
überschritten. (Dieser Berechnung liegt die Gesamtbelastung von dem hier beantragten 
Repowering sowie dem weiterhin im Windeignungsgebiet geplanten Repowering (Siehe 
VO/09GV/2012-026) zu Grunde.)
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Vorlage VO/09GV/2012-032 Seite: 3/3

Zur Einhaltung der zulässigen Beschattungsdauer pro Jahr und pro Tag müssen die Anlagen 
während der astronomisch möglichen Beschattungszeiträume abgeschaltet werden.

Anlagen:
- Anlage 1: Kurzbeschreibung 
- Anlage 2: Flächennutzungsplan der Gemeinde (Auszug)
- Anlage 3: Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms WM (Auszug)
- Anlage 3.1: Landesplanerische Stellungnahme
- Anlage 4: Auszug Schalltechnisches Gutachten mit Lageplan
- Anlage 5: Auszug Schattenwurfprognose mit Lageplan
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Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Error! Bookmark not defined.

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

Error! Bookmark not 
defined.
Error! Bookmark not 
defined.
Error! Bookmark not 
defined.
Error! Bookmark not 
defined.
Error! Bookmark not 
defined.

Error! Bookmark not defined.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Error! Bookmark not defined.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Testorf-Steinfort stellt keinen Antrag auf Förderung des Breitbandausbaus in 
den Ortsteilen Harmshagen und Testorf. 
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Vorlage Error! Bookmark not defined. Seite: 2/3

Sachverhalt: 

Die Breitbandinitiative des Landwirtschaftsministeriums soll zur Verbesserung der 
Versorgung des ländlichen Raums mit schnellen Internetzugängen dienen. 

Der Ansatz dieses Förderprogramms ist dabei, mögliche Anbieter durch ein offenes 
Wettbewerbsverfahren  dazu aufzufordern, eine technische Lösung dafür zu entwickeln und 
eine sog. Wirtschaftlichkeitslücke auszuweisen. Diese sog. Wirtschaftlichkeitslücke ergibt 
sich aus dem Investitionsbedarf und den zu erwartenden Anmeldungen nach Herstellung der 
Infrastruktur. 

90 % der ausgewiesenen Wirtschaftlichkeitslücke würde bei entsprechender Antragstellung 
gefördert, 10 % verblieben bei der jeweiligen Gemeinde.  

Gesteuert wird dieser Wettbewerb landesweit durch den Zweckverband Elektronische 
Verwaltung, der für die Gemeinde Testdorf-Steinfort mit Mail vom 27.07.2012 das Ergebnis 
vorgelegt hat. Demnach haben zwei Anbieter ein Angebot abgegeben: 

 
Anbieter Investitionskosten Wirtschaftlichkeitslücke 10%iger Eigenanteil 

der Gemeinde 
Sewikom GmbH 277.922 € 146.099 € 14.610 €
Deutsche 
Telekom 

211.205 € 202.900 € 20.290 €

Die Angebote unterscheiden sich desweiteren in der technischen Ausführung, den zu 
erwartenden technischen Parametern für den Kunden sowie in dem preislichen Angebot an 
den Kunden. Nähere Informationen sind den beigefügten Wettbewerbsunterlagen der beiden 
Unternehmen zu entnehmen. 

In vergleichbaren Ausschreibungen im Amtsbereich wurden Ergebnisse erzielt, die deutlich 
hierunter lagen. (Börzow: Wirtschaftlichkeitslücke ca. 75 T€, Warnow: c a. 115 T€)
 
Bei Zuschlag für den günstigeren Anbieter Sewikom GmbH ergibt sich ein 10%iger 
Eigenanteil i.H.v. 14.610 €. Aufgrund der erheblichen preislichen Unterschiede ist eine 
Vergabe an die Telekom bei einer Förderung von 90 % ausgeschlossen. Dies hat eine 
Rückfrage beim Fördermittelgeber ergeben. 

Dies ergebe bezogen auf die profitierenden ca. 120 Haushalte in Testorf und Harmshagen 
ein Zuschuss aus Eigenmitteln der Gemeinde i.H.v. 122 €. Der Gesamtzuschuss pro 
Haushalt beliefe sich auf ca. 1.220 €.  

Die generelle Eignung der Unternehmen der Fa. Sewikom GmbH für derartige 
Aufgabenstellungen hat der Zweckverband überprüft. Die Fa. Sewikom GmbH ist der 
Stadtverwaltung persönlich nicht als Anbieter bekannt. Internetrecherchen ergaben, dass 
beim Aufbau von Breitbandversorgungen in ähnlichen Fällen durchaus nicht reibungslos 
verliefen.  

Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung. Bisher ist im HHP keine Aufwendung für 
den Aufbau einer Breitbandversorgung enthalten. Der Eigenanteil für die Antragstellung ist 
also nicht gesichert ohne Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe mit Angabe der 
entsprechenden Deckung. Bei Beschluss, dass ein Förderantrag gestellt werden soll, müsste 
eine Gegenfinanzierung des gemeindlichen Eigenanteils ausgewiesen werden. Andernfalls 
wäre der Beschluss rechtswidrig. 

Da die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation, der tw. nicht positiven 
Referenzen des Anbieters sowie der Höhe des Ausschreibungsergebnisses, keinen positiven 
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Vorlage Error! Bookmark not defined. Seite: 3/3

Beschlussvorschlag formuliert, wird auch keine Deckung für diese Mehraufwendungen 
ausgewiesen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:

Angebote der Fa. Sewikom und der D.Telekom
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Ausschreibung 
für 

Breitband-Internet 
für die Gemeinde Testorf und Upahl 
im Amtsbereich Grevesmühlenland. 

 
 
 

In Zusammenarbeit mit 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geplant wurde eine Anbindung der Kunden über DSLAM Technik, die Anbindung 
der DSLAM Verteiler erfolgt per Richtfunk oder per LWL Glasfaseranbindung nach 

der bestmöglichen Machbarkeit. 
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1. SeWiKom GmbH als Partner Ihrer Gemeinde  
 
 
1.1 Das Unternehmen 
 

Die Firma SeWiKom GmbH wurde im Jahr 2007 gegründet und ging aus den Namensgebern Nuri Sezer und 

Kai-Timo Wilke hervor. Die Geschäftsführung hat Herr Dipl. Ing. Kai-Timo Wilke, gemeinsam mit seinen 

Mitarbeitern betreut die Firma viele Kunden in der Industrie und im Privatkundensegment. Seit mehr als 10 

Jahre werden große Computernetze und Telefonanlagen geplant, montiert, konfiguriert und kompetent 

betreut. In den letzten Jahren wurden verschiedene Internetzugänge per Hotspot, Satellit, Glasfaser oder 

klassisch über Kupferkabel in den unterschiedlichsten Größenordnungen umgesetzt. Herr Wilke hat 

Kommunikationstechnik studiert. Seine Diplomarbeit beschäftigte sich mit dem Thema funkbasierende 

Breitbandanschlüsse im ländlichen Raum.  

Eine Stärke der SeWiKom ist die Nähe am Kunden, hierdurch sind kurze, schnelle Lösungen ohne 

bürokratische Umwege über CallCenter möglich. Die Betreuung der Kunden findet in Kooperation mit 

Partnern vor Ort statt.  

 

 

1.2 Referenzprojekte  
 

Aktuell betreiben wir folgende Breitbandnetze: 

- Weser-Netz Beverungen (NRW) reines Funknetz mit 11 Ortschaften  

- Derental (Niedersachsen) reines Funknetz  

- Sassenberg (NRW) reines Funknetz  

- Höxter-Bosseborn (NRW) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Rubkow (Mecklenburg-Vorpommern) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Ahrenshagen (Mecklenburg-Vorpommern) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Sommersdorf (Mecklenburg-Vorpommern) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Roggentin (Mecklenburg-Vorpommern) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Woldegk (Mecklenburg-Vorpommern) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Ummanz Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) Hybridnetz mit DSLAM-Einheiten 

- Kreis Höxter Aufbau eines Hybridnetzes innerhalb von 9 Monaten wurden 150 KVZ mit DSLAM-

Technik überbaut. Versorgungsgebiet umfasst 16.000 Haushalte und 80 Ortschaften. 

 

1.3 weitere Qualifikation 
 

Die Firma SeWiKom GmbH ist seit Mai 2009 lizenzierter Internetserviceprovider und darf in der BRD diese 

Leistungen anbieten, daher werden die Kunden auch direkt vom Infrastrukturinhaber betreut. Seit Ende 2009 

arbeitet die Fa. SeWiKom GmbH als Wholesale Partner mit der deutschen Telekom zusammen.  
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1.4 Partnerschaft mit der Cambium Networks (ehemals Motorola) und Alcatel 
 
1.4.1 Cambium Networks Motorola 
 
Cambium Networks ist der Hardware und Servicelieferant der SewiKom GmbH. Unsere Netze werden 

gemeinsam mit Motorola Ingenieuren vor Ort geplant, umgesetzt und betreut.  

Gerade bei mittel- bis langfristigen Investitionen ist es essentiell wichtig mit einem Hardware- und 

Servicepartner zu kooperieren, der während der gesamten Projektlaufzeit im Markt besteht und in der Lage 

ist, durch Investitionen in Produkte und Services die Marktfähigkeit des Kommunikationsnetzes über die Zeit 

zu unterstützen. Motorola ist für seine Verlässlichkeit und langfristige Investitionsstrategie bekannt. Als ein 

weltweit tätiger Technologiekonzern blickt Motorola auf 75 Jahre erfolgreicher Geschäftstätigkeit zurück.  

Dieser Motorola-Geschäftsbereich wurde im Jahr 2011 durch die Firma Cambium-Networks übernommenm. 

Neben der langfristigen Verlässlichkeit verfügt Cambium Networks über die entsprechende praktische 

Erfahrung im Aufbau von ländlichen Breitbandnetzen. In den letzten drei  Jahren wurden weltweit 

schätzungsweise über einhundert Millionen Privat- und Geschäftskunden mit Motorola/Cambium-Networks 

Breitbandfunksystemen an das World Wide Web angebunden. Europaweit verfügt Cambium Networks über 

einen zufriedenen Kundenstamm im Bereich Breitbandfunksystemen von mehr als 200 

Internetserviceprovidern, Industrieunternehmen und Regierungsorganisationen.  

Das angebotene System erfüllt höchste Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen und ermöglicht es, 

gerade im ländlichen Raum DSL-Versorgungslücken schnell, effektiv und zukunftssicher zu schließen. 

 
1.4.1 Alcatel 

 
Alcatel liefert die DSLAM-Einheiten, als einer der Marktführer in diesem Bereich können wir hier auf einen 

Partner mit großen Erfahrungen zurückgreifen. Die Outdoor DSLAM-Einheiten der Fa. Alcatel sind für einen 

erhöhten Temperaturbereich gefertigt und halten somit die höheren Temperaturen in Outdoor DSLAM-

Einheiten aus. Durch den Modularen Aufbau der System können Kunden von ADSL-VDSL, SDSL 

(Synchron-DSL für höhere Reichweiten) und auch per GPON (Glasfaseranschluss) angeschlossen werden. 

Gerade im ländlichen Raum kann es zu langen Kabelwegen kommen per SDSL sind Kabellängen mit 

mehreren Kilometern kein Problem mehr. 

Bei Sanierungsarbeiten der Asphaltflächen können Teilgebieten der Ortschaften auch per LWL-Kabel 

angebunden werden.  
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2. Beschreibung des Projektes in Ihrem Ort 
 

Die zu versorgenden Bürger wohnen in verschiedenen kleineren Ortsteilen, in der Abbildung ist der mögliche 

Gesamtausbau erkennbar. 

 
Übersicht der Ortschaften 

 

 
 
 

2.1 Mit DSL zu versorgende Gebiete in Ihrer Gemeinde 
 
Die nachfolgend näher beschriebene Kommune bittet um die Herreichung von Angeboten zur Schließung 
der bestehenden Versorgungslücke mit Breitbandanschlüssen für die obigen Orte / Ortsteile 
 

Amt:  Grevesmühlen Land  

Gemeinde: Testorf und Upahl Ortslage: Testorf, Harmshagen/Boienhagen 

Haushalte: 140   

Bedarfsmeldung:  91  davon Gewerblich:    0 

PLZ:  23936  

Vorwahl:  038822 

Kreis:  Nordwestmecklenburg 

Bundesland:  Mecklenburg-Vorpommern 
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2.2. Zu versorgende Ortsteile und Potential der Kunden 

 

In der obigen Gemeinde gelten ca. 140 Breitbandanschlüsse in den Haushalten, nach heutiger Definition von 

min. 2 Mbit/s im Download und 256 kbit/s im Upload, als nicht ausreichend versorgt.  

In aktuellen Studien geht man bei stationärer Nutzung von einer Marktsättigung bei ca. 60% der 

Gesamthaushalte aus. Hintergrund ist, einige Bürger teilen sich den Breitbandzugang, nutzen mobile 

Anbindungen oder benötigen keinen. Bei der Teilnehmerplanung berücksichtigen wir den maximalen 

Marktanteil von 60% und nahmen eine durchschnittliche Nutzerzahl von 40% an. Hierbei spielt maßgeblich 

die Tatsache eine Rolle, dass viele Bürger Laufzeitverträge mit anderen Anbietern geschlossen haben und 

dadurch bedingt erst verspätet unser Angebot nutzen können. Bei Zugrundelegung der obigen Annahme 

kommen wir auf eine zu erwartende Teilnehmerzahl von 34 Nutzern. Die gewerblichen Kunden der 

Industriegebiete wurden pauschal mit erfasst. Aufgrund der hohen Interessenbekundungen wird mit 70 

Kunden gerechnet. 

Nach unserer Recherche müssen hierfür 3 Kabelverzweiger mit DSLAM Technik überbaut werden. 

 
2.3. Geplante DSL Versorgung durch die SeWiKom GmbH 
 

Die jeweiligen Ortsverteiler verfügen über Funkanbindungen mit bis zu 25 MBit/s je Nutzer, so dass wir eine 

Breitbandleistung von mehr als 6 Mbit/s Downstream und 1024 KBit/s Upstream, auch bei Spitzenbelastung, 

sicherstellen. Eine spätere Geschwindigkeitserhöhung seitens der Motorola Komponenten ist jederzeit 

möglich. 

Die Anbindung des Versorgungsgebietes an die Breitbandtechnik erfolgt durch Errichtung eines 

Richtfunknetzes. Bei den Hauptzubringer Funkstrecken kommen Funkstrecken mit bis zu 300 MBit/s zum 

Einsatz. 

Eine Voraussetzung ist, dass die geplanten Backbonezuleitungen realisiert werden kann. 

Zubehör Backhaulstrecke und Accesspoint Verteiler: 

Die Preise für die Zubringerstrecken PTP 500 und PTP 600 sind Pauschalpreise, diese beinhalten die 

Motorola Hardware, Errichtung dieser und Konfiguration, das Material für die mechanische Befestigung inkl. 

bis zu neun Meter Masterrichtung. 

 

Zeitlicher Rahmen: 

Der Aufbau der Infrastruktur erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach Beauftragung. Der Auftraggeber hat für 

die Bereitstellung der Standorte bei Baubeginn zu sorgen, eine Verzögerung auf Grund von 

Witterungseinflüssen gehen zu Lasten der Aufbauzeit.  

 

Zugang Drittanbieter: 

Ein offener Zugang für Drittanbieter kann gewährt werden, bedarf allerdings einer individuellen 

Preisabsprache, da seitens der Regulierungsbehörde für Telekommunikation- und Postdienste, eine 

Regulierung nicht erfolgt. 
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3. Beschreibung der technischen Lösung  

3. 1 Technik 
 
Zuführung von DSL / Breitband im ländlichen Raum 
 

Vielfach sind in den ländlichen Räumen die Einspeisepunkte ins Internet nicht vorhanden und erst mehrere 

Kilometer entfernt verfügbar. Um Endkunden den Breitbandzugang zu ermöglichen, werden die 

Einspeisepunkte von etablierten Telekomanbietern (z.B. Deutsche Telekom) angemietet und per Funk in die 

entfernten ländlichen Gebiete transportiert. Dies erfolgt mit den Motorola Punkt-zu-Punkt 

Richtfunkverbindungen, die mit einer Größe von 32x32 Zentimetern und einem Gewicht von unter 5 kg sehr 

unauffällig installiert werden können. Die mögliche Datenbandbreite liegt bei 300 MBits wobei die 

Sendeleistung vergleichbar ist mit der eines Mobilfunktelefons. 

Die technische Ausstattung wird durch die Firma Motorola auf einem qualitativ hohen Niveau gesichert. 

Frequenzbereich: 

Der Frequenzbereich der Zubringerstrecken liegt im 5,8GHz Bereich Bereich. Im Frequenzbereich 5,8 GHz 

ist eine Leistung von 4 Watt für so genannte ISP (Internetserviceprovider) freigegeben. 

 

Standorte: 

Bei der Standort Planung wurde davon ausgegangen, dass der jeweilige Grundstückeigentümer einer 

Montage zustimmt, eine ggfl. neue Planung und damit verbundene Mehrkosten gehen zu Lasten des 

Auftraggebers.  

3. 2 DSLAM Technik 
 
In dem zu versorgenden Ortsbereich wird der „Ortsverteiler“ der Telekom mit der Technik der Fa. SeWiKom  

gekoppelt, dort wird das DSL Signal auf die Zuleitung zu dem Endkunden aufgeschaltet. Die Zuführung der 

Bandbreite zu diesem Verteiler erfolgt wie beschrieben über die Funkzubringerstrecken der Firma Motorola. 

Eine Versorgung im Radius von 1 km können bis zu 50 Mbit/s erreicht werden. Bis zu einer Geschwindigkeit 

von 16 Mbit/s können handelsüblicher DSL-Router mit Annex B (Standard in Deutschland) zum Einsatz 

kommen. 
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3.3 Verlegung von Kabel in Erdreich 
 
Durch die Kooperation mit Tiefbauunternehmen ist es uns möglich die Verlegung von Glasfaserkabel im 

Erdreich mit anzubieten. Die Verlegung erfolgt in konventioneller Bauweise per Grabenverlegung oder in 

sogenannten Horizontalbohrverfahren, hierbei wird in das Erdreich unterhalb der Erdoberfläche ein Bohrer 

vorangetrieben und zieht gleichzeitig ein Leerrohr mit ein. In dieses Leerrohr wird die Glasfaserverkabelung 

mit eingeblassen. Diese Dienstleistung ist bis zu einer Bodenklasse von 1-3 möglich. Bei dieser Technik 

entfallen Teerarbeiten oder ähnliches. 

 

3.4 Nutzung vorhandener Infrastruktur 
 
Für die zukunftsweisende Nutzung von Breitbandzugängen ist eine hochbitratige Anbindung der Outdoor 

DSLAM Einheiten von entscheidender Bedeutung. Daher stehen wir im engen Kontakt mit 

Energieversorgern um vorhandene Glasfaserleitungen nutzen zu können. Hierbei ist es jedoch die 

wirtschaftliche Frage die im  Detail geklärt werden muß. In unserem Angebot planen wir diese Anbindung 

vorab per leistungsfähigen Richtfunk, in der Realisierungsphase eruieren wir genauestens die möglichen 

Alternativen. 

 

3.5 Backboneleitung: 

 
Die geplanten Backboneleitungen verfügen über eine symmetrische Datenübertragung mit bis zu 

1000Mbit/s, namenhafte Telekommunikationsgesellschaften stellen uns diese zur Verfügung. Ein Ausbau 

auf mehrere 1000Mbit/s ist nach Bedarf möglich. 

 
3.6 VoIp Telefonie: 
 

Wir bieten Ihnen zwei VoIp Telefonanschlüße an, der erste ist ein OEM Produkt mit einfacher Technik, bei 

dem zweiten, von uns angebotenen VoIp Telefonie Anschlusses, handelt es sich um einen hochwertigen 

Telefonanschluss, an welchem durch spezielle Protokolltechnik ISDN Sprachqualität erreicht wird. Auch die 

Nutzung des Anschlusses zur Faxübertragung ist möglich.  

Ein weiterer für unsere Kunden wichtiger Punkt ist die Mitnahme der persönlichen Rufnummer in unser Netz. 

Wir erschließen immer den regionalen Ortsvorwahlbereich und portieren nach Wunsch Ihre  

Festnetzrufnummer inkl. Einträge in öffentliche Telefonverzeichnisse. Zusätzlich ist es immer sofort 

möglich Gespräche über unseren VoIp-Rufnummernpool zu führen. 
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4. DSL Preisgestaltung für Ihre Gemeinden  

 

           
  

           Stand August 2011 
 

               

* Telefonanschluß mit 1 Rufnummer inkl. Flatrate                                                                              
** Premium Telefonanschluß Sprachdatenpriorisierung, geographische Rufnummer etc 
***  Variante mit 2 Leitungen und 3 Rufnummern 
**** Anschlußgebühr beinhaltet die Aufschaltung der Leitung durch die T-Com und Importierung der 
Rufnummern des Kunden. 
 
 

Komplettpakete inkl. Internet + Telefon Flat ab 29,90 € 
  
 Alle Preise inkl. MwSt. gültig bei Abschluss eines 24 Monats-Vertrages!  

 

 
Für gewerbliche Kunden stehen, je nach Anspruch, individuelle Tarifmodelle zur Verfügung. Eine Nutzung 
der obigen Tarife ist möglich. 
 
Gewerbliche Nutzung Beispiele: Der Preis für eine 5 Mbit/s Download und 2 Mbit/s Upload Datenanbindung 
inkl. Flatrate kostet ab 99 €, andere Konfigurationen mit bis zu 30Mbit/s symmetrische Anbindung über die 
angebotene DSLAM Technologie ist möglich. 

SeWiKom 

Preisliste  

Internet + Telefonie 

 
bis zu 2.048 kbit/s 

Download 
128 kbit/s Upload 

 

 
bis zu 4.096 kbit/s 

Download 
384 kbit/s Upload 

 

 
bis zu 6.144 kbit/s 

Download 
512 kbit/s Upload 

 

monatlicher Grundpreis 
inkl. Internet-Flatrate 

19,95 € 24,95 € 29,95 € 

Telefonanschluß *   9,95 €   9,95 €   9,95 € 

Telefonanschluß Premium ** 14,95 € 14,95 € 14,95 € 

Telefonanschluß  Premium 2 Leitungen ***    18,95 €   18,95 €     18,95 € 

Anschlußgebühr **** 
Einmalig 

99,95 € 99,95 € 99,95 € 
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5.1 Erläuterung zur kaufmännischen Darstellung der Wirtschaftlichkeitslücke 

 

In der Kalkulation wurde von dem in Punkt 2.2 ausgehendem Potenzial der DSL unterversorgten Haushalte 

für die ersten 5 Jahre bei der DSLAM Umrüstung ausgegangen. Eine erste Voranfrage bei der Telekom 

ergab, daß 3 Kabelverzweiger in diesen Gebieten mit Outdoor-DSLAM Technik überbaut werden müssen. 

Die Versorgung dieser DSLAM erfolgt im ersten Schritt per Richtfunk. Später kann der DSLAM an einen 

LWL-Anschluß angeschlossen werden. Sollten bei einzelnen Teilnehmer die Versorgung über eine 

drahtgebundene Lösung scheitern, ist eine Versorgung mit dem professionellen Motorola Canopy  

Funk- Modulen möglich.  

5.2 Wirtschaftlichkeitslücke 
 
Kalkulation der Wirtschaftlichkeitslücke innerhalb von 60 Monaten stellt sich die Wirtschaftlichkeitslücke wie 

folgt da: 

Bezeichnung Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

Euro Euro

PTP 500  inkl. Montagezubehör 5 11.999,00 59.995,00

Erdkabelverlegung inkl. Leerrohr und 48 faseriges LWL Kabel Preis pro 

Meter 0 0,00 0,00

Nutzerverwaltung PPPoE Router 1 900,00 900,00

DSLAM Verteiler mit Outdoorgehäuse inkl. Montage Erdarbeiten, T-Com 

Dienstleistungen und Stromanschluß 3 16.999,00 50.997,00

Kunden 70

Kunden Erschliessungskosten vor Ort SeWiKom Verschaltung DSLAM 

und Übergabepunkt bei Kunden 83,19 5.823,30

Kunden Erschliessungskosten T-Com 59,00 4.130,00

121.845,30

Kalkulation der Wirtschaflichkeitslücke Anzahl €/ Monat Laufzeit Euro

Kosten innerhalb von Monaten 60

Hardwarekosten und  Installationskosten -121.845,30

Dienstleistungen Systempflege und Wartung -203,08 -12.184,53

Standortmiete pro Standort 30 Euro 3 -150,00 -9.000,00

Stromkosten -123,50 -7.410,00

Backboneanschlußkosten inkl Administration pro Monat und nach 60 

Monaten 70 -1.620,00 -97.200,00

TAL Endgelt für T-Com pro Kunden 7,21€ 70 -504,70 -30.282,00

Ausgaben -2.601,28 -277.921,83

Anschlußgebühr pro Kunden einmalig 83,19€ 70 5.823,30

Durchschnittliche Einnahmen pro Kunden  netto  30,00 Euro 70 2.100,00 126.000,00

Wirtschaftlichkeitslücke exkl. MwSt -146.098,53
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6. Fazit 
 

Um einen qualitativ hochwertigen Internetzugang für Ihre Ortsteile sicherzustellen sind unter anderem 

hochleistungsfähige Backbonezugänge Grundvorrausetzung.  

Der Ausbau der Kabelverzweiger mit DSLAM Technik hat den Vorteil, dass ein zukünftiger LWL Anschluss 

für die Eingangsversorgung genutzt werden kann, bis dahin ist eine Richtfunkstrecke für den zügigen Start 

optimal. Die mittelfristige Versorgung der Teilnehmer mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s sind somit 

möglich! 

Sollten Bürger der Gemeinde trotz Umrüstung der Kabelverzweiger, außerhalb des Versorgungsradius 

wohnen, können diese mit einem Motorola Canopy Accesspoint versorgt werden.  

Die Verfügbarkeit unserer DSL-Anschlüsse liegt bei min. 97%. 

Eine Realisierung des Projektes innerhalb von 12 Monaten kann Ihnen zugesichert werden.  

 

Grundsätzliche Kostensenkung: 

In unserer Planung wurde von einer zukunftsweisenden Technologie ausgegangen, eine Kostenreduzierung 

um ca. 1500€ pro DSLAM Technik, bei Nutzung einer max. Bandbreite von bis zu 16Mbit/s pro Kunden, ist 

möglich. 

 

 

Wir hoffen Ihnen ein technisch und kaufmännisch nachvollziehbares Angebot unterbreitet zu haben und 

stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dipl. Ing. Kai-Timo Wilke 

Geschäftsführer 
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DSLAM Anbindung 
Breitbandversorgung 

ländlicher Räume in Deutschland 

Angebotsaufforderung (Formblatt zur Abgabe) 
zur Teilnahme am offenen und transparenten Auswahlverfahren 

Kostenplanung zum Angebot:  
 
Gemeinde Testorf und Upahl im Amtsbereich Grevesmühlenland 
 

 
Investitionskosten:  

 
 

277.921,83 € 

 
Wirtschaftlichkeitsschwelle in Euro:  

131.823,30 € 

 
Fehlbetrag (Wirtschaftlichkeitslücke) in Euro:  

 
                     146.098,53 € 

 
Erwarteter Zuschuss des Anbieters in Euro: 

 
                   146.098,53 € 

 

Projektspezifische Ansätze für Ausgangs- und Zielwerte: 
 

 
Durch die Schaffung der neuen Breitbandinfrastruktur angestrebte Datenrate 
der Anschlüsse in 
 

privater Nutzung: Upstream 1 MBit/s Downstream 6 MBits/s 
 
gewerbl. Nutzung: Upstream 2 MBit/s Downstream 10 MBits/s 
 

 
Auf den Nutzer der neu zu schaffenden Breitbandinfrastruktur 
voraussichtlichen entfallende Grundgebühr 
 
privater Nutzung: Upstream 0,128 MBit/s Downstream 1 MBits/s 19,95 € 
privater Nutzung: Upstream 0,512 MBit/s Downstream 6 MBits/s 29,95 € 
gewerbl. Nutzung: Upstream 0,512 MBit/s Downstream 6MBits/s 29,95 € 
gewerbl. Nutzung: Upstream 2 MBit/s Downstream 10 MBits/s 99,00 € 
  

 

Wie hoch ist die max. Anzahl der Nutzer, die mit der im Angebot 
dargestellten Infrastruktur ohne Erweiterungen versorgt werden 
können? 
 
max. Anzahl der privaten Nutzer mit mind. 2 MBit/s Downstream: 350 
max. Anzahl der gewerbl. Nutzer mit mind. 6 MBit/s Downstream: 210 
 

 

Zugang zur Vorleistungsebene 
Offenen Zugang auf Vorleistungsebene wird gewährt: 
 
möglich: ja 
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